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HEIZKOSTENZUSCHUSSAKTION 2013/2014 
 
Die OÖ. Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2013 für die Heizperiode 2013/2014 die 
Gewährung eines Heizkostenzuschusses an sozial bedürftige Personen beschlossen.  
Der Heizkostenzuschuss beträgt EUR 140,-- wenn das monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im 
Haushalt/einer Wohnung lebenden Personen die Summe der anzuwendenden Einkommensgrenzen 
(Alleinstehende: EUR 857,73 Ehepaar/Lebensgemeinschaft: EUR 1.286,03 je Kind: EUR 161,41) nicht 
übersteigt. 
Bei Überschreiten dieser Einkommensgrenze um bis zu maximal 50 EUR beträgt der Heizkostenzuschuss 
EUR 70,--. Bezieher von Mindestsicherung haben keinen Anspruch auf den Heizkostenzuschuss. 
 
Weitere Voraussetzungen sind: 

 Es muss sich bei dieser Wohnung um den Hauptwohnsitz handeln (für Zweitwohnsitze ist 
kein Heizkostenzuschuss möglich!) 

 Eigene Kostentragung bei der Beheizung der Wohnung 
 Bei der Antrag stellenden Person muss ein eigener Haushalt vorliegen 
 Antragsfrist läuft bis 15. April 2014  

 
Für allfällige Fragen steht das Gemeindeamt gerne zur Verfügung. 
 
 

GEBÜHRENSÄTZE FÜR DAS JAHR 2014 
 
1. Auf Grund der von der OÖ. Landesregierung festgelegten Mindestgebührensätze beträgt per 

01.01.2014 die Kanalbenützungsgebühr EUR 3,62 pro m³ verbrauchtem Wasser und die 
Wasserbezugsgebühr EUR 1,58 pro m³ je zuzüglich 10 % Umsatzsteuer. Die 
Mindestanschlussgebühr für den Kanalanschluss beträgt EUR 3.115,50 und für den 
Wasseranschluss EUR 1.867,50 je zuzüglich 10 % Umsatzsteuer. 

 

2. Die Abfallgebührenordnung wurde derart abgeändert, sodass nun für die einmalige Entleerung einer 
120 Liter-Mülltonne eine Gebühr von EUR 11,70 (zuzügl. 10 % USt) bei 2-wöchentlicher Abfuhr, 
EUR 12,91 (zuzügl. 10 % USt) bei 4-wöchentlicher Abfuhr und EUR 14,01 (zuzügl. 10 % USt) bei 
6-wöchentlicher Abfuhr zu entrichten sind.  
Für die einmalige Entleerung einer 90 Liter-Mülltonne ist eine Gebühr von EUR 8,87 (zuzügl. 10 % 
USt) bei 2-wöchentlicher Abfuhr, EUR 9,67 (zuzügl. 10 % USt.) bei 4-wöchentlicher Abfuhr und 
EUR 10,50 (zuzügl. 10 % USt) bei 6-wöchentlicher Abfuhr zu entrichten. 
 

Die Kosten des Müllsackes betragen EUR 8,64 (zuzügl. 10 % USt). 
 
 

ÖFFENTLICHE FEUERWEHRÜBUNG 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Allhaming veranstaltet am 25. Februar 2014 um 19.00 Uhr beim 
Feuerwehrdepot eine Öffentliche Übung mit dem Schwerpunkt Brand- und Löschlehre inklusive 
Feuerlöschsimulator und weiteren Praxisbeispielen, um die Theorie mit Praxisübungen abrunden zu 
können. Interessierte AllhamingerInnen sind herzlich zu dieser Übung eingeladen. 
 
 
 
 



MIETWOHNUNG ZU VERGEBEN 
 
Da eine Wohnung der Styria-Wohnungsgenossenschaft (Untere Dorfstraße 23; Wohnung Nr. I/D/7) per 
28.02.2014 gekündigt wurde, ist die Gemeinde Allhaming auf der Suche nach einem geeigneten 
Nachmieter. 
Die Wohnung hat ein Ausmaß von 88,92 m². Die voraussichtliche monatliche Nutzungsgebühr 
einschließlich Betriebskosten u. Heizungskosten betragen EUR 631,02 (vorbehaltlich der Neukalkulation 
2014). Interessenten mögen sich bitte ehestmöglich, spätestens aber bis Donnerstag, den 30. Jänner 
2014 am Gemeindeamt melden, wobei das Ausfüllen von 2 Fragebögen und die Vorlage von aktuellen 
Einkommensnachweisen erforderlich ist. 
 
 

MUSICALFAHRT „MAMMA MIA“ 
 
Der Kulturausschuss der Gemeinde Allhaming möchte Sie zur Fahrt nach Wien ins Raimundtheater zum 
Musical „Mamma Mia“ herzlich einladen. 
 
Termin:                            SONNTAG, 30. März 2014 
Abfahrt:                           ca. 13.05 Uhr      Gemeindeamt Allhaming 
Vorstellungsbeginn:        18.00 Uhr 
Preis:                               € 120,00 pro Person für Busfahrt und Eintrittskarte (Kat. rot) 
                                                         
Programm: Anreise nach Wien über die Autobahn mit dem Busunternehmen Beisl Reisen und Einkehr in 
einem netten Lokal entlang der Strecke – Rückfahrt im Anschluss an die Vorstellung 
 
Anmeldungen werden am Gemeindeamt (Tel. 7155) oder von Mag. Alexandra Sieghartsleitner 
(0699/11525440) bis spätestens 14. Februar 2014 gerne entgegengenommen. 
 
 

TERMINE: KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG 
 
Rechtsanwalt Dr. Dorninger bietet an folgenden Terminen um 17.30 Uhr im Gemeindeamt Allhaming 
(1. Stock – kleines Sitzungszimmer) eine kostenlose Rechtsberatung an: 
 
Donnerstag, 06. Februar 2014   Donnerstag, 08. Mai 2014 
Donnerstag, 06. März 2014    Donnerstag, 05. Juni 2014 
Donnerstag, 03. April 2014    Donnerstag, 03. Juli 2014 
 
 

BREITBANDAUSBAU IN DER GEMEINDE ALLHAMING 
 
Durch jahrelange intensive Bemühungen ist es der Gemeinde Allhaming gelungen, dass die Telekom 
Austria einen sogenannten Arun-Verstärker im Ortszentrum installiert (Es sind keine Grabungsarbeiten 
notwendig – der Hausanschluss erfolgt über die bestehenden Kupferleitungen). Dadurch wird es möglich 
sein, dass im Ortszentrum wesentlich höhere Internetgeschwindigkeiten möglich sind. Die Telekom 
Austria benötigt für die Durchführung dieser Investition rund 120 Interessenten. Es besteht die 
Möglichkeit am Gemeindeamt ein Formular auszufüllen bzw. auf der Homepage der Telekom Austria 
unter www.a1.net/glasfasernetz sein Interesse zu bekunden.  
Für das restliche Ortsgebiet laufen seitens der Telekom Austria derzeit Berechnungen, ob diese höheren 
Internetgeschwindigkeiten auch zur Verfügung gestellt werden können.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Bürgermeister 

 
Dr. Joachim Kreuzinger 


